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Die Verwendung von Atemschutzgeräten
in der Feuerwehr ist für viele Einsätze
Routine. Routine bietet den Vorteil der 
Erleichterung, weil Hand lungsvorgänge
bekannt sind und teilweise im Schlaf 
gemacht werden könnten. Routine birgt
aber auch Stolpersteine, über die man
fallen könnte. Bei Dingen, die man stän-
dig wiederholt, muss man darauf achten,
dass die Aufmerksamkeit nicht nachlässt
und vielleicht mal ein Fehler gemacht
oder eine Gefahr nicht gesehen wird. Da-
her ist im Atemschutzbereich durch Aus-
bildung und Vorschriften ein hohes Si-
cherheits- und Schutzniveau nötig und
auch vorhanden. Nur manche Regelungen
waren für die Einsatzpraxis eher etwas
hinderlich als förderlich. Eine Regelung
zur praxisnahen und vorschriftengerech-
ten Vorgehensweise zur Wiederherstel-
lung der Einsatzbereitschaft von Atem-
schutzgeräten möchten wir hier
vorstellen.

In vielen Feuerwehren ist es üblich die
Atemluftflaschen eines Pressluftatmers
nach einem Atemschutzeinsatz vor Ort zu
wechseln, um das Gerät für den nächsten
Einsatz zur Verfügung zu stellen. Wenn
der Atemschutzgeräteträger mit dem glei-
chen Gerät nach entsprechender Erho-
lungspause erneut in den Einsatz geht,
wurden nur die Atemluftflaschen gewech-
selt. Zum Teil wird bei Trägerwechsel
gleichzeitig der Lungenautomat mit ge-
wechselt. 

geprüfter und eingeschweißter Lungenautomat 

Diese Verfahrensweise war und ist auch heu-
te bei einem prozentual nicht erfassbaren An-
teil der Feuerwehren in unserem Geschäfts-
gebiet bei Übungen und bei Einsätzen
gängige Praxis. Dafür werden die auf den
Feuerwehrfahrzeugen mitgeführten Reserve-
flaschen benutzt. Bei Feuerwehren, die sich
in der Nähe einer Feuerwehrtechnischen Zen-
trale oder in dem unmittelbaren Bereich einer
Berufsfeuerwehr befinden, wird eventuell an-
ders verfahren. Die Atemschutzgerätewagen
der Kreise fahren nicht zu kleinen Einsätzen
raus, sie rücken meistens nur bei größeren
überörtlichen Einsätzen aus. Selbst dort gibt
es noch viele Bereiche, in denen kein Ring-
tausch mit Atemschutzgeräten erfolgt und es
werden auch dort nur vor Ort die Atemluftfla-
schen und Lungenautomaten getauscht.

Die Gebrauchsanleitungen der Hersteller für
Atemschutzgeräte lassen diese Vorgehens-
weise aber nicht zu. Die Gebrauchsanleitun-
gen der Atemschutzgeräte sind verallgemei-
nert in der vfdb-Richtlinie 0804 zusammen-
gefasst und veröffentlicht worden (vfdb=
Verein zur Förderung des Deutschen Brand-
schutzes e.V.). Die Regelung in der vfdb-
Richtlinie 0804 oder GUV-I 8674 „Wartung
von Atemschutzgeräten für die Feuerweh-
ren“ sieht vor, dass Pressluftatmer nach 
jedem Gebrauch entsprechend zu reinigen
und einer Sicht-, Dicht- und Funktionsprü-
fung zu unterziehen sind. Die gleichen For-
derungen stehen auch für Lungenautomaten
in dieser Richtlinie. Ein Tausch der Atemluft-
flaschen „vor Ort“ in der Nähe der Einsatz-
stelle ist somit nicht möglich. 

Diese Diskrepanz zwischen der Regelung in
der vfdb-Richtlinie 0804 und dem weit ver-
breiteten „Fehl“-Verhalten der Feuerwehran-
gehörigen ist mit einem schriftlichen Hin-
weis, den das Referat 8 des vfdb erarbeitet
hat und veröffentlichen wird, jetzt beseitigt
worden. Das Referat 8 sowie die vier in dem
Hinweis genannten namhaften Hersteller von
Atemschutzgeräten stimmen dieser Veröf-
fentlichung zu. 

Ergänzend hat das Referat 8 dem Hinweis
kleine Anhängekarten beigefügt, mit denen
der nach Feuerwehrdienstvorschrift 7 gefor-

derte Verwendungsnachweis unterstützt wer-
den kann. Hier die angedachte Verwendung
der Karten:

Atemschutzgeräte werden in einer Werkstatt
gewartet, dort findet im Regelfall auch die
Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft
statt. An der Einsatz-/Übungsstelle wird an-
hand der Karte nur die Verwendung doku-
mentiert. Die ausgefüllte Karte geht dann als
Verwendungsnachweis mit dem benutzten
Atemschutzgerät, bzw. mit Lungenautomat
und Maske, zurück zur Werkstatt. Damit wird
dem Atemschutzgerätewart das Führen des
notwendigen Verwendungsnachweises er-
leichtert oder erst ermöglicht. Anhand der
Daten aus den Rubriken „Einsatzart“ und
„Tätigkeiten/Besonderheiten/Bemerkun-
gen“, muss er ggf. spezielle Wartungs- bzw.
Instandsetzungsarbeiten durchführen.

Wird die Einsatzbereitschaft vor Ort wieder
hergestellt, kann die Rückseite der Karte
oder eine neue Karte mit den Daten des neu-
en/gewarteten Lungenautomaten (andere
Nr.) und der neuen Flasche (andere Nr.) er-
stellt werden. Dieser Vor-Ort-Prüfnachweis
sollte ebenfalls kurzfristig zurück zur Atem-
schutzwerkstatt, da dieser dem Gerätenach-
weis beigefügt werden muss. 

Mit dem nachfolgenden Abdruck des Hinwei-
ses „Wiederherstellung der Einsatzbereit-
schaft von Atemschutzgeräten“ ist eine pra-
xisnahe Regelung geschaffen und veröffent-
licht worden, die die Sicherheit im Feuer-
wehrdienst erhöht.

Hinweise für die Praxis zur Wiederherstel-
lung der Einsatzbereitschaft von Pressluft-
atmern 
Die Feuerwehr-Dienstvorschrift 7 (FwDV 7)
„Atemschutz“, soll u.a. den sicheren Einsatz
unter Atemschutz sicherstellen sowie die 
Voraussetzungen für eine erfolg reiche und
unfallsichere Verwendung von Atemschutz-
geräten schaffen. Dort wird festgelegt, dass
Atemschutzgeräte nach Gebrauch und Wie-
derherstellung der Einsatzbereitschaft ge-
mäß Gebrauchsanleitungen der Hersteller,
erst wieder einsatzbereit sind, nachdem sie
geprüft und freigegeben wurden.

Wiederherstellung der 
Einsatzbereitschaft von Atemschutzgeräten



5

Nr. 28   Ausgabe 2/2010Der Sicherheitsbrief

Mit diesen Hinweisen wird konkretisiert, in
welchen Fällen die Wiederherstellung der
Einsatzbereitschaft und die Freigabe von
Pressluftatmern außerhalb einer Atem -
schutzwerkstatt erfolgen können.

Pressluftatmer, die in Übung oder Einsatz
keinen besonderen Belastungen aus gesetzt
waren, können wieder für den Einsatz freige-
geben werden, ohne das Grundgerät einer
Atemschutzwerkstatt zuführen zu müssen.
Hierzu müssen folgende Punkte erfüllt wer-
den: 

– Die Atemluftflaschen werden ersetzt. 

– Die Lungenautomaten werden ersetzt.
Es werden ausschließlich Lungenauto-
maten genutzt, die für den jeweiligen
Pressluftatmer zugelassen sind und in ei-
ner Atemschutzwerkstatt vor der Ver -
wendung entsprechend gereinigt, desin-
fiziert und geprüft wurden. 

– Die Pressluftatmer werden gemäß Anla-
ge 1 geprüft.

– Die Wiederherstellung der Einsatzbereit-
schaft erfolgt durch einen Atemschutz -
gerätewart. Alternativ kann diese Arbei-
ten auch ein verantwortungsbewusster
Feuerwehrangehöriger durchführen, der
über die notwendige Fachkenntnis und
Erfahrung verfügt (Atemschutzgeräteträ-
ger mit entsprechender Übungs- und Ein-
satzerfahrung sowie ausreichenden tech-
nischen Kenntnissen und Fähig keiten).
Die Festlegung, welche Feuerwehrange-
hörigen hierfür in Frage kommen, trifft
der Leiter der Feuerwehr im Vorfeld und
dokumentiert diese Entscheidung. 

– Die Wiederherstellung der Einsatzbereit-
schaft und das Ergebnis der Einsatz -
kurzprüfung werden vor Ort dokumen-
tiert und anschließend dem Geräte-
nach weis beigefügt. 
(Beispiel für die Dokumentation siehe
Anlage 2 und Anlage 3) 

– Spätestens halbjährlich erfolgt eine
Überprüfung der Pressluftatmer in einer
Atemschutzwerkstatt nach Angaben der
Hersteller. 

Bei Mehrfachnutzung eines Pressluftatmers
während eines Einsatzes durch die gleiche
Einsatzkraft, kann auf das Ersetzen des Lun-
genautomaten verzichtet werden.

In folgenden Fällen darf die Wiederherstel-
lung der Einsatzbereitschaft von Pressluftat-
mern ausschließlich in Atemschutzwerkstät-
ten stattfinden: 

– Der Pressluftatmer wurde zum Innenan-
griff während eines Brandeinsatzes
oder einer „heißen Übung“ eingesetzt. 

– Der Pressluftatmer hatte Kontakt mit ag-
gressiven Medien oder anderen Gefahr -
stoffen. 

– Der Pressluftatmer war großer Hitze
oder starker mechanischer Beanspru-
chung (z. B. Sturz) ausgesetzt. 

– Der Pressluftatmer zeigte während des
Gebrauchs oder bei der Einsatzkurz -
prüfung Auffälligkeiten (z. B. Undichtig-
keit). 

– Der Pressluftatmer wurde stark ver-
schmutzt. 

Dieser Hinweis des Referats 8 des vfdb und
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) basiert auf einem Schreiben
des Bayerischen Staatsministeriums des 
Innern vom 30.09.2005. Die aktu-
elle Fassung dieses Hinweises ist
am 10.05.2010 vom Referat 8 des
vfdb verabschiedet worden. 

Er ist mit folgenden Herstellern
von Atemschutzgeräten abge-
stimmt: 

– BartelsRieger 
– Dräger Safety 
– Interspiro 
– MSA Auer. 

Anlage 1: 
Prüfung zur Wiederherstellung
der Einsatzbereitschaft
– Sichtprüfung
– Fülldruck prüfen
– Hochdruck – Dichtprüfung
– Warneinrichtung prüfen

Geräte, die die Anforderungen
dieses Abschnittes nicht vollstän-
dig erfüllen, dürfen nicht einge-
setzt werden. Die Prüfungen ent-
sprechen den Vorgaben der
vfdb-Richtlinie 0804 bzw. der
BG/GUV-I 8674.

Anlage 2+3: 
Beispiel für einen Prüf- bzw. Verwendungs-
nachweis. Eine Vorlage für den Prüf-, bzw.
Verwendungsnachweis haben wir Ihnen in
diesem Sicherheitsbrief Nr. 28 als Kopiervor-
lage beigelegt. Sie kann auch direkt als Prüf-
bzw. Verwendungsnachweis benutzt werden,
indem man die vier Karten einfach auseinan-
der schneidet.

So nicht – ein Negativbeispiel! PA mit ungeschütz-

tem Lungenautomaten einfach im Straßengraben

„abgelegt“.






